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Jahrgang 2022 Amtsblatt Nr. 22 vom 06.07.2022 

Inhaltsverzeichnis: 

Bekanntmachung der Auslegung der Nachtragshaushaltsatzung des Jahres 2022 mit 

Nachtragshaushaltplan der Gemeinde Gornsdorf. 

Ortsübliche Bekanntmachung zur Auslegung der  

Nachtragshaushaltsatzung mit dem Nachtragshaushaltplan 2022 

der Gemeinde Gornsdorf 
 

Die Nachtragshaushaltssatzung 2022 der Gemeinde Gornsdorf wurde mit Bescheid vom 23.06.2022, 

Aktenzeichen: 092.12/2-22-30.gr-23 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes 

Erzgebirgskreis nicht beanstandet und enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

In der Zeit vom 12.07.2022 bis zum 18.07.2022 liegt die Nachtragshaushaltssatzung für das 

Haushaltsjahr 2022 der Gemeinde Gornsdorf einschließlich Anlagen im Sekretariat des Rathauses 

Gornsdorf (2.OG), während der Öffnungszeiten zum Zwecke der Einsichtnahme öffentlich aus. 

 

Gornsdorf, den 06.07.2022        gez. Arnold 
           Bürgermeisterin 
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